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"Wie rechtfertigen Sie als zuständiger Ressortminister für die Einhebung der Rundfunkgebühren 
den oben angesprochenen Zustand? 

Gibt es Pläne in Ihrem Ressort, diesen Zustand zu I3ndern? 

Wenn nein, warum nicht? 

Haben Sie Kenntnis davon, wie in anderen eurOpl3ischen Staaten dieser Problembereich behandelt 
wird?" 

darf ich wie folgt Stellung nehmen: 

Der gemeinhin als "Rundfunkgebühr" bezeichnete Betrag setzt sich aus mehreren 

Teilbeträgen zusammen. Mein Ressort ist lediglich für den Teil zuständig, der auf 

Grund des geltenden Fernmelderechtes eingehoben wird. Auf Grund des Fernmel­

degesetzes 1993 ist für die Errichtung und den Betrieb jeder Funkanlage eine Be­

willigung erforderlich. Wie alle auf Grund dieses Gesetzes erteilte Betriebsbewil­

ligungen unterliegt auch diese Bewilligung der Gebührenpflicht. Die Gebühr ist in 

der Fernmeldegebührenordnung festgesetzt und beträgt für eine unbefristete Rund­

funkbewilligung S 5, - im Monat und für eine unbefristete Fernsehbewilligung monat­

lich S 16,-. 
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Die Gestaltung des restlichen Betrages ist im Rundfunkrecht geregelt, welches 

nicht in die Zuständigkeit meines Ressorts fällt. Die Post- und Telegraphenverwal­

tung fungiert in diesem Bereich lediglich als Inkassant. 

Wien, am 6. Juni 1994 

er Bundesminister 
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